
Prüfungsamt zur Durchführung der  

Prüfungen nach der Approbationsordnung   

für Ärzte im Auftrag der Regierung von Oberbayern  

Ismaninger Straße 22 

81675 München 
 

 
 
 

 

Fristen und Daten 
Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M2): 

 

 

 

 

Wichtig! 

Antragsfrist ist immer der 10.01. für das Staatsexamen im Frühjahr bzw. immer der 10.06. für das 
Staatsexamen im Herbst. Später eingehende Anträge werden nicht mehr berücksichtigt 
(AUSSCHLUSSFRIST!). 
 
Die Anträge sind online ca. 3 bis 4 Wochen vor Fristende einzureichen. Der genaue Termin wird 
rechtzeitig sowohl auf der Seite des Prüfungsamtes als auch auf mediTUM bekanntgegeben.  
 
 
 
 
Schriftliche Prüfung 
Frühjahrprüfung: ca. Mitte April 
Herbstprüfung:   ca. Mitte Oktober 
 
 
Frist Gesamtnotenbescheinigung der Leistungsnachweise 
Spätestens! 1 Woche nach Vorlesungsende (wird vom Studiendekanat automatisch an das 
Prüfungsamt übermittelt, sofern zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht alle Leistungen erbracht 
wurden.  
 

Die Gesamtnotenbescheinigung ist übrigens das einzige Dokument, welches auch nach Fristende 
am 10.06. oder 10.01. – und zwar spätestens 1 Woche nach Vorlesungsende - eingereicht werden 
darf. 
 
 
Zulassungsschreiben (sofern alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht vorliegen):  

Frühjahrsprüfung: bis ca. Mitte März mitsamt den eingereichten Unterlagen 
Herbstprüfung:    bis ca. Mitte September mitsamt den eingereichten Unterlagen 
 
 
Versand Ergebnismitteilung: 

ca. vier Wochen nach der schriftlichen Prüfung (nur postalisch an die von Ihnen bei der Anmeldung 
angegebene Adresse möglich) 
 
 
Versand Zeugnis:  

ca. 6 bis 8 Wochen nach Erhalt der Ergebnismitteilung vom IMPP 
 


